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02.

Eine heraldische Stickerei aus dem vierzehnten Jahrhundert.

Durch die Güte des Herrn R. Weber in München ist der Redaction des »Anzeiger« die

Abbildung einer alten Stickerei aus dem bayerischen Nationalmuseum zugekommen, welche

auf Tafel XXII, Fig. 1 wiedergegeben ist. Dieselbe ist sowol vom Standpunkt der mittelalterlichen

Kunst im Hause, als von demjenigen des Geschichtsfreundes höchst beachtenswerth.

Die Stickerei zeigt auf violettem, mit rothen Ranken geschmücktem Grunde die

Wappen der Grafen von Hohenberg (bei Rotweil am Neckar) und Toggenburg, zu beiden

Seiten von Engelsgestalten als Schildhaltern begleitet. Das Hohenbergische Wappen
(von Silber und Roth quergetheilter Schild ; Helmzierde zwei mit Tragschnur versehene

Hüfthörner, in den Farben des Schildes quergetheilt) befindet sich auf der (heraldisch)
rechten Seite und ist nach links gestürzt. Das links angebrachte Wappen der Grafen

von Toggenburg (stehende schwarze Dogge mit rothem Stachelhalsband in Gold ; auf
dem Helm kopfabwärts zwei gebogene silberne Karpfen) ist in gewöhnlicher Weise nach

rechts gestürzt. Der Styl der Zeichnung, namentlich auch die Form der Helmdecken,
weist auf die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts als Zeitpunkt ihrer Entstehung hin.

Die Bedeutung dieser Wappen anbetreffend, ist wohl ausser Zweifel, dass solche

auf ein Ehepaar Bezug haben, welches den genannten zwei gräflichen Häusern

entsprossen war. Da bei derartigen Wappenzusammenstellungen, z. B. auf Siegeln und

Glasgemälden, in der Regel das Wappen des Gatten rechts, dasjenige der Gemahlin
links angebraeht ist, beziehen sich dieselben auf den Grafen Rudolf III. von Hohenberg
(1338—1350 minderjährig, f 1389), welcher 1381 die Grafschaft Hohenberg an Oesterreich

verkaufte, und seine Gemahlin Ita von Toggenburg.1) Diese Dame, welche schon

1361 als Gattin des Hohenbergers vorkommt, verheiratete sich nach dem Tode ihres stets in
Geldnöthen befindlichen Mannes vor 1393 in zweiter Ehe mit Graf Eberhard von Werdenberg.

(Näheres siehe L. Schmidt, »Geschichte der Grafen von Hohenzollern-Hohenberg.)
Gräfin Ita starb vor 1399 ; sie war wahrscheinlich eine Tochter von Friedrich V.

von Toggenburg, und Kunigunde von Vatz, Schwester von Diethelm IX. und Donat von

Toggenburg. Sie trug den Namen ihrer Grossmutter, jener Ita von Honberg am
Hauenstein, mit welcher sie nicht verwechselt werden darf.

Die Stickerei ist also wirklich, wie die ganze Weise der Darstellung vermuthen
liess, zwischen 1350 und 1389 entstanden, vielleicht nicht gerade auf dem Gebiete der

heutigen Schweiz, aber doch auf einem Boden, der, wie das kleine Denkmal selbst beweist,
damals weder staatlich noch gesellschaftlich von der jetzigen Ostschweiz unterschieden war.

Z.-W.

n.

Façadenmalerei in der Schweiz.

Fortsetzung (s. »Anzeiger« 1882, Nr. 2, p. 270 ff.)

Von S. Vögelin.

Stein am Rhein.
Von den übrigen Façadenmalereien in Stein am Rhein kommt freilich keine dem

»weissen Adler« weder an Alter, noch an künstlerischem Interesse, noch an Bedeutsamkeit

*) Das Regest Th. v. L.'s im »Anzeiger« von 1864, p. 13, welcher von einer Gräfin Ita von Toggenburg,
geborne von Hohenberg, spricht, ist demgemäss zn berichtigen.
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